
Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 
30.01.2020 

folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
mit einem Saldo von 

im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
mit einem Saldo von 

mit einem Überschuss von 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
mit einem Saldo von 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
mit einem Saldo von 

mit einem Zahlungsmittelbestand des Haushaltsjahres von 

festgesetzt. 

31.808.680 EUR 
31.540.655 EUR 

268.025 EUR 

OEUR 
OEUR 
OEUR 

268.025 EUR 

1.213.840 EUR 

2.957.390 EUR 
13.717.190 EUR 

- 10. 759.800 EUR

10.189.540 EUR
1.213.275 EUR 
8.976.265 EUR 

- 569.695 EUR








